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Erik Malle: Die,,Register" zu den wirtschaftlichen Eigenttimern von Stiftungen im aktuellen Vorschlag
zur Vierten Geldwäscherichtlinie

Der akiuelle RL-Vorschlag zur 4. GeldwäscheRl der EU sieht eine Registrierungspflicht für wirlschaftliche EigentÜmer von

Gesellschaften, von Trusts sowie von juristischên Personen wie Stiftungen und anderen Rechtsgestaltungen, die Trusts ähneln,

in Registern vor. Zuständige Behörden und zentrale Meldestellen sowie Verpflichtete iSd GeldwäscheRL sollen Zugriff auf die

Registerdaten erhalten, die Öffentlichkeit nur bei Nachweis von berechtigtem lnteresse. Registerdaten zu wirtschaftlichen Eigen-

tümern bei (Express) Trusts und vergleichbaren Rechtsvereinbarungen sind jedoch weiterhin der Offentlichkeit nicht zugänglich.

Martin Schereda: lnsichgeschäfte des Stiftungsvorstands

lnsichgeschäfte des Stiftungsvorstands sind gemäß 5 1 7 Abs 5 PSG genehmigungspflichtig. Ob dies analog für indirekte

Geschäfte mit dem Stiftungsvorstand gilt, ist strittig.
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Thomas Wenger: Privatstiftung: Vorstand

IUDIKATUR STEUERRECHT

Werner Wiesner: lnteressantes zum Umgründungssteuerrecht

BITANZSTEUERRECHT
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Romuald Bertl/Klaus Hirschler: Übergang des wirtschaftlichen Eigentums und Ermittlung der
Anschaffungskosten

RECHNUNGSWESEN
Annette Köll/Gerald Müller: Darstellung und Veränderung des Eigenkapitals bei Privatstiftungen

Die Autoren beschäftigen sich mit der Darstellung und Veränderung des Eigenkapitals bei Privatstiftungen. Sie geben einen

Uberblick über den bisherigen Diskussionsstand und betrachten die in einer kürzlich verabschiedeten Stellungnahme des

AFRAC hierzu gegebenen Empfehlungen. Die Sichtweise des AFRAC wird anhand eines Beispiels veranschaulicht.
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Robert Reiter: Die zusätzlichen Aufgaben des Organs Stiftungsprüfer neben der Prüfung des Jahresabschlusses

Der Stiftungsprüfer ist Organ der Privatstiftung. Als Organ hat er neben der Durchführung der Abschlussprüfung sonstige
zusätzlich Aufgaben, um das der Privatstiftung inhärente Kontrolldefizit zu mindern. Der Artikel behandelt einzelne Fragen in
diesem Zusammenhang.

Hinweis: Die AFRAC-Stellungnahme ,,Einzelfragen zur Rechnungslegung von Privatstiftungen"
vom Dezember 2O14 sowie das Fachgutachten der Kammer der Wirtschaftstreuhänder

,,Zu ausgewählten Fragen bei der Tätigkeit als Stiftungsprüfer" in der Fassung vom September 2014
finden Sie im Volltext auf (Þ rwz.lexisnexis.at unter dem Menüpunkt ,,Extras/Wissen".
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Wirtschaftsrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen
BGH: Zur Verbrauchereigenschaft der Wohnungseigenti.imerge-
meinschaft (25.3.2015 - Vlll ZR 243/13,Vl]j2R360/13 und Vlil ZR

109/14)
OLG Düsseldorf: Vorlage an den EuGH - Apothekenrabatte bei
Versand aus dem Ausland zulässig? (24.3.2015 -20U 149113)

Gesetzgebung
BMJV: Arbeitsbeginn der Finanzmarktwächter und Marktwächter
Digitale Welt

Aufsatz

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, RA

Koppelungsklauseln in Geschäftsführer- und
Vorstandsverträgen - das scharfe Schwert
von 5 307 BGB

Das in 5 38 Abs. 1 GmbHG sowie in 5 84 Abs. 3 S. 5 AktG im Fall der
Abberufung eines Geschäftsführers/Vorstandes gleichermaßen ver-
ankerte Trennungsprinzip zwischen Widerruf der Organstellung
und Beendigung des Anstellungsvertrages wird in der Vertragspra-
xis durchweg durch Koppelungsklauseln (Gleichlaufklauseln) aufge-
hoben und durch eine Kompensationsklausel abgefedert. Gegen
die Wirksamkeit solcher Klauseln bestehen jedoch unter der Per-

spektive des 5 307 Abs.2 Nr. 1 BGB durchgreifende Bedenken, die
allerdings bislang in der Rechtsprechung nicht reflektiert und in der
einschlägigen Literatur in der Reqel nur recht rudimentär im Rah-

men einer Überraschungsklausel nach 5 305c Abs..1 BGB beachtet
werden. Doch - das ist die zu vertiefende These - dem Trennungs-
prinzip nach 5 38 Abs. 1 GmbHG und gemäß 5 84 Abs.3 5.5 AkrG
kommt Leitbildfunktion nãch 5 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB zu, so dass ent-
gegenstehende Koppelungsklauseln unwirksam sind und deshalb
die automatische Beendigung des Anstellungsvertrages wegen der
Spenwirkung von 5 306 Abs.2 BGB nicht erfassen. Denn auch im
Fall einer Einmalverwendung sind diese Koppelungsklauseln nach
5 310 Abs.3 Nr.2 BGB AGB-Klauseln, so dass Geschäftsführer und
Vorstand denselben Schutz genießen wie ein Verbraucher. \

Entscheidung

OLG München: Úbermittlung von Namen und Adressen der
mittelbar an einer Publikumspersonengesellschaft beteiligten
Treugeber an andere Treugeber und Datênschutz
(5.2.2015 - 23 U 1875/14 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Jürgen Taeger)

æ Bundesm¡n¡sterium
der Justiz und

Bundesômt
für Ju$tiz

FORSCHUNGSVORHABEN

Ausschreibung eineS Forschungsvorhabens für das
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz beabsichtigt,
ein Forschungsvorhaben zum Thema,,Gesetz[iche Sonderregelungen
über den Franchisevertrag im internationalen Vergteich" mit Schwerpunkt
,,Vorvertragliche Aufklärungspftichten des Franchisegebers" in Auftrag zu geben.

Die Ausschreibung und weitere Einzelheiten hierzu finden Sie unter
www.bundesjustizomtde/ousschreîbungen sowie im etektronischen
Bundesanzeiger und auf der Internets eif e www.bund.de.

Steuerrecht

Ðie Woche ím tslüek

Entscheidungen
BFH: Wohnungsbegriff i.5. des S 5 Abs. 2 crStc
(4.12.2014-ilR20114)
BFH: Antrag auf AdV des Widerrufs einer Lohnsteueranrufungs-
auskunft nach 5 42e EStG (1 5.1 .201 5 - Vl B 1 03/1 4)

BFH: Entschädigung zum Neuwert als steuerbare Einnahme
(2.12.2014- lX R 1/14)

BFH: Anteilsvereinigung bei Erwerb eines eigenen Anteils

durch eine GmbH (20.1.201 5 - ll R 8/1 3)

BFH: Erhebung von GrESt bei Anderung des Gesellschafter-

bestands (17.12.2014- ll R 2/13)

FG Hessen: Weiterentwicklung der Rechtsprechung

zur Grundsteuer be¡ ÖpP (10.2.2015 -3K1637/13)

Aufsätze

Dr. Rosemarie Portnel LL.M. (Harvard), RAin/StBin

Keine beschränkte Steuerpflicht für im Ausland
ansäss¡ge Bezieher von Leistungen aus einer
Direktzusage

Die deutsche Verhandlungsgrundlage enthält in Art. 1 7 Abs. 3 das

so genannte Förderstaatsprinzip. Danach kann Deutschland als

Quellenstaat Ruhegehälter, Renten und ähnliche Zahlungen unter
bestimmten Voraussetzungen besteuern. Allerdings bietet das Ein-

kommensteuergesetz keine Rechtsgrundlage, Leistungen aus einer
Direktzusage im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht zu. be-
steuern. Gleiches gilt für einen abkommenslosen Zustand.

Felix Hierstetter, StB

Übertragung des Geschäftsbetr¡ebs
e¡ner Organgesellschaft

Die Frage, ob Liquidationsgewinne einer Organgesellschaft dem
Organträger steuerlich zuzurechnen sind, war schon vor dem Zeit-
punkt der erstmaligen gesetzlichen Regelung der Organschaft im
Jahr 1969 strittig. Der Beitrag beleuchtet diese bis heute nicht ab-
schließend geklärte Frage am Eeispiel der Betriebsveräußerung ei-
ner Organgesellschaft.

Prof. Dr. Deborah Schanz und Anna Feller

Wieso Deutschland (fast) keine Base Erosion
and Profit Shifting-Bekämpfung braucht
ln den vergangenen zwei Jahren hat das lnteresse an Steuervermei-

dungsstrategien multinationaler Unternehmen sowohl in der Wis-
senschaft als auch in der breiten Öffentlichkeit stark zugenommen.
Anekdotische ,,Beweise" in der Form von aufgedeckten Steuerspar-

modellen vereinzelter US-Konzerne können vor allem in der öffent-
lichen Wahrnehmung zu der Schlussfolgerung geführt haben, dass

große Unternehmen im Allgemeinen keine Steuern mehr zahlen.

Anhand von sechs Thesen, die die Situation spezifisch für Deutsch-

land aufarbeiten, wird argumentiert, dass es - entgegen dem der-

zeitigen Aktiv¡smus der Regierung - aus deutscher Sicht nicht sinn-

voll erscheint, sich intensiv für eine Base Erosion and Profit Shif-
ting-Bekämpfung e¡nzusetzen.

EntscheidunE

BFH: Volle,,Schachtelprivilegierung" im gewerbesteuer-
rechtlichen Organkreis infolge sog. Bruttomethode
(17 .12.2014 - | R 39/14 - dazu BB-Kommentar von
Stephan Hielscher, M.l.Tax, SIB/FBlStR)
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
Die Woche im Blick

Rechnungslegung
IASB: Aktualislerter Projektplan verfügbar
IASB: Neue Ausgabe der,,Essentials"

DRSC: Stellungnahme zum IASB ED /201 4/6
DRSC: Ergebnisse der 36. Sitzung des' IFRS-Fachausschusses

Wirtschaftsprüfung
IFAC: Ergebnisse der Umfrage unter kleinen und mittleren
Prüferpraxen veröffentlicht (,,f FAC GlobaI5Mp Survey")
IDW: Neuer Standard zur Beurteilung der lnsolvenzreife (lDW 5 1 1)

IDW: Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Beschleunigung
der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse in NRW

WPK: Stellungnahme zum Ausschluss von juristischen Personen
des Privatrechts von der Bestellung zum lnsolvenzverwalter
(VerfassungSbeschwerde 1 BvR 31 0211 3)

Finanzierung
PwC: Mittelstand fordert schnellere Wege zu F&E-Fördermitteln

Betriebswirtschaft
EU-Kommission: Festlegung von Prioritäten für den digitalen
Binnenmarkt

Aufsätze

Arbeitskreis Bilanzrecht Hochschullehrer
Rechtswissenschaft (AKBR)

Ausschüttungssperfe bei phasengleicher
Dividendenaktivierung nach BiIRUG-RegE

Der B|IRUG-Re9E sieht einen neuen 5 272 Abs.5 HGB-E vor, in dem
Art. 9 Abs. 7 Buchst. c RL umgesetzt werden soll. Danach wird für
den Fall einer phasengleichen Dividendenaktivierung eine flankie-
rende Ausschüttungssperre ¡ngeordnet. Mit dieser Änderung ge-
genüber dem BiIRUG-RefE wird eine Anregung umgesetzt, die der
AKBR ìn dieser Zeitschrift (BB 2014,2731,2733) gegeben hat. Dieser
Vorschlag stößt auf Widerstände (vgl. Haaker, D8,2015,510). Der
AKBR meint dagegen weiterhin, dass die Richtlinie für zivilrechtlich
noch nicht entstandene Dividendenforderungen eine ausschüt-
tungsgesperrte Rücklage verlangt.

Dr. Erhard Kühne, WP/StB/CPA, und Dr. Frank Richter, WP

Einstandspflicht des Mutterunternehmens als
Voraussetzung für Erleichterungen bei Tochter-
Kapitalgesellschaften nach BiIRUG-RegE

Tochter-Kapitalgesellschaften können unter bestimmten Vorausset-
zungen erhebliche Erleichterungen bezüglich Rechnungslegung,
Prüfung und Offenlegung in Anspruch nehmen. lm Rahmen des Bi-

lanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) beabsichtigt der deut-
sche Gesetzgebeç diese Voraussetzungen zu ändern. Für Anwender
der Erleichterungen haben die geplanten Anderungen erhebliche
Auswirkungen. Der Beitrag setzt sich auf Basis des vorliegenden Re-

gierungsentwurfs (BilRUG-RegE) intensiv mit der künftig vorgese-
henen Einstandspflicht des Mutterunternehmens für die Verpflich-
tungen des Tochterunternehmens sowie dem ggf. daraus resultie-
renden praktischen Handlungsbedarf auseinander.

Entscheidungen

BFH: Leistungen der Kapitalgesellschaft i.S. von 5 27 Abs. 1 5. 3

KStG 2002 n. F. in Abgrenzung zur Rückzahlung von Nennkapital
(21.10.2014-l R 31/13 - dazu BB-Kommentarvon
Stephan Abele, RA/stB)

FG Düsseldorfl 5 6 Abs. 5 5. 3 EStG enthält keine abschließende
Regelung steuerlich zulässiger Buchwertübertragungen zwischen
verschiedenen Rechtsträgern
(4.12.2014 - 14K2968/09 - dazu BB-Kommentar von

Nikolaj Kubik, RA)

a

ArbeitsreGht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
LAG Nürnberg: Keine Privatnutzung der Firmenkreditkarte
(3.2.2015 -7 5a394/14)
IAG Berlin-Brandenburg: Missbrauch von Befristung
(4.2.201s -'ts Sa 1947 /14)
ArbG Köln: Druckkündigung bei unzufriedenem Kunden
(13.2.2015 - 1 Ca 5854/14)
BAG: Kündigung nach ln-vitro-Fertilisation
(26.3.20"t s - 2 AZR 237 / 1 4)

BAG: Entwicklung einer Ausgleichszulage bei Höhergruppierungen
(1 s.1 .201 s - 6 AZR707 /13)
LAG Düsseldorf: Betriebsvereinbarung gibt Anspruch auf Arbeits-
zeitgutschrift wegen des Sturms Ela (23.3.2015 -9IaBV 86/14)
ArbG Duisburg: Betriebsratswahl wohl unzulässig beeinflusst -
Neuwahl vorgeschlagen (11.9.2014 - 1 BV 16114)

ArbG Berlin: Freizügigkeit und Stufenzuordnung bei Einstellung

nach dem Tarifuertrag fiir den öffentlichen Dienst der Länder
(18.3.201s -,60 Ca 46381141

Aufsatz

Dr, Christoph Betz, RiArbG

Dér Anspruch auf Urlaubsentgelt und
Urlaubsabgeltung im Falle der Insolvenz des
Arbeitgebers nach der geänderten Rechtsprechung
zum Urlaubsre(ht
Beginnend mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom
20.1.2009 in der Rechtssache Schultz-Hoff ergingen in den letzten
Jahren zahlreiche we¡tere Entscheidungen des Europäischen Ge-

richtshofs und des Bundesarbeitsgerichts, welche eine grundlegen-
de Neubewertung urlaubsrechtlicher Fragestellungen für den

Rechtsanwender in Deutschland bedingt haben. Zwischenzeitlich
dürften die meisten hiernach aufgetretenen Rechtsprobleme

höchstrichterlich geklärt sein. Ob die nunmehr europarechtlich de-
terminierte Sichtweise des deutschen Urlaubsrechts auch eine ge-
änderte Behandlung von Urlaubfntgelt- und Urlaubsabgeltungs-
ansprüchen des Arbeitnehmers irïr Falle der lnsolvenz des Arbeit-
gebers erfordert, ist jedoch nicht Gegenstand eingehenderjuristi-
scher Diskussionen. Ziel dieses Beitrags ist, diese Diskussion anzu-

stoßen und Lösungswege für eine konsistente Beantwortung ur-

laubsrechtlicher Fragestellungen in diesem Kontext aufzuzeigen.

Entscheidungen

BAG: Urlaub - Ausschluss von Doppelansprüchen
(1 6.1 2.201 4 - 9 AZR 29 s / 1 3)

BAG: Mitbestimmung beim Gesundheitsschutz - Gefährdungs-
beurteilung durch externen Anbieter
(30.9.2014 - 1 ABR 106/12 - dazu BB-Kommentar von
Bernd Wellet RA/FAArbR)

Die Erste Seite
Prof. Dr. Christoph Schalast, RA/Notar

The next step: Kapitalmarktun¡on

Jobs der Woche
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Wirtschaftsrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen
BGH: Anfechtung einer trotz eines qualifizierten Rangrücktritts im
Stadium der lnsolvenzreife bewirkten Zahlung als unentgeltliche
Leistung (5.3.201 5 - lX ZR 133/14)

BGH: Restschuldbefreiung kann generell erst sechs Jahre nach der
Eröffnung des lnsolvenzverfahrens erteilt werden

, (26.2.20"t5 -IXZB 44/13)
BGH: Annahme eines übeúragenen Angebots aufAbschluss eines
Abtretungsvertrages durch I nsolvenzverwalter
(26.2.20"t s - tx zR 1 7 4 / 1 3)

OLG Stuttgart: Unstatthaftigkeit eines Spruchverfahrens betref-
fend ein im Rahmen eines Delisting abgegebenes Abfindungsan-
gebot (17.3.201 5 -20W 7 /14)
OLG Stuttgart: Schadensersâtz wegen fehlerhafter Kapitalanlage-
beratung - Eintritt der Verjährungshemmung erfordert lndividuali-
sierung des Güteantrags (17 .3.2015 - 3 U 126/13)
BGH: Keine Haftung eines Hotelbewertungsportals für unwahre
Tatsachenbehauptungen eines Nutzers (1 9.3.201 5 - I ZR94/13)
BGH: Zum Hinweis auf die bevorstehende Mitteilung von
Schuldnerdaten an die SCHUFA in Mahnschreiben
(1 9.3.201 s - t ZR 1s7 /13)

Aufsätze

Prof. Dr. Gregor Bachmann

Die Geschäftsleiterhaftung im Fokus
von Rechtsprechung und Rechtspolitik
Das Thema ,,Organhaftung" bewegt weiter die Gemüter. Dazu tra-
gen nicht nur spektakuläre Haftungsfälle bei, sondern ein insge-
samt erhöhtes Risiko- und Compliance-Bewusstse¡n. Auf dem ver-
gangenen Deutschen Juristentag (DJT) ist die Thematik intensiv
diskutiert worden. Der Beitrag gibt einen Überblick über wichtige
jüngere Urteile, bewertet die auf dem DJT erzielten Ergebnisse und
wirft einen Blick nach vorn.

Dr. Steffen Schniepp, RA, und Dr. Christian Hensel, LL.M., RA

Gesellschafterdarlehen - gesamtschuld-
ner¡sche Haftung von Zedent und Zessionar
in M&A-Transaktionen?

Der Beitrag analysiert die mit dem Urteil des BGH vom 21.2.2013 -
lX ZR 32/12 (BB 201 3, i 1 03 ff., mit Kommentar Wilhelm) - verbun-
denen Folgen für M&A-Transaktionen. Unter anderem beleuchtet
er krit¡sch, ob die Rechtsprechung des BGH auf die Abtretung von
Gesellschafterdarlehen im Rahmen von M&A-Transaktionen über-
tragen werden kann. Ferner stellt er Möglichkeiten vor, wie solche
Transaktionen auch unter insolvenzrechtlichen Aspekten rechtssi-
cher gestaltet werden können.

EntscheidunEen

BGH: Keine Nichtigkeit eines Gesellschafterbeschlusses über
die Einziehung eines GmbH-Geschäftsanteils ohne begleitende
Kapitalmaßnahmen
(2.12.2014 - llZR322/13 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Thomas Wachter, Notar)

OLG Karlsruhe: Auslegung der Vertriebsvereinbarung
eines Handelsvertreters
(6.1 1.2014 - 9 U 58/1 4 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Patrick Ayad, M.Jur. lOxford], RA)

EUGH: Verhinderung von lnsider-Geschäften verlangt die Offen-
legung auch solcher lnformationen, deren konkreter Kurseinfluss
noch nicht bestimmt werden kann
(1 1.3.201 5 - C-628l1 3 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Thorsten Voß, RA)

Steuerrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
EuGH: Geltendmachung von Steuerbefreiung und Vorsteuerabzug

nicht richtlinienkonform (26.2.201 5 - C-1 44/ 13)
BFH: Voraussetzung für die Begründung der Lückenhaftigkeit einer
Rechtsnorm (26.11.2014- lR 37113)

BFH: Nachweiserfordernis hinsichtlich der Anwendbarkeit von
Rückfallvorschriften (25.1 1.201 4 - I R 27 / 13)

BFH: Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tä-
t¡gkeit bei einem Pensionär (1 1.11.2014 -VlllR3/12)
BFH: Energieerzeugnisse mit zweierlei Verwendungszweck
(,,dual use") (13.1.2015 - Vll R 35/12)
FG Hamburg: Gewerbliche Tätigkeit bei einer Kunstagentur
(23.1 2.201 4 - 6 K 29 s I 1 3)

FG Saarland: Keine USt-Organschaft mit Nichtunternehmer
(7.10.201 4 - 1 K 1 0s4l1 3)

771

Aufsätze

Dr. jur. Tobias Hiller, M.5c., und Eugen Straub, WP/StB

Vermeidung von Organisationsverschulden in
Unternehmen - Anforderungen an Steuerprozesse
am Prax¡sbe¡spiel 5 37b EStG

Das Thema Steuerhinterziehung stand in den letztèn Monaten
im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Für die Reputation
von Unternehmen hätte der Verdacht steuerlich unredlichen Ver-

haltens fatale Konsequenzen. Gegenstand dieses Aufsatzes ist es

zum einen abstrakt darzustellen, wie Unternehmen ihre jeweili-
gen Unternehmensabläufe struktur¡eren sollten, um solche RisÈ

ken zu minimieren. Zum anderen wird anhand eines Praxisbei-
spiels die Umsetzung solcher Prozesse dargestellt. Dieser Aufsatz
ist der Auftakt einer Folge von Beiträgen zum Thema ,,Digitali-
sierung und Prozessorientierung im Steuenecht zur Vermeidung
von Organisationsverschulden".

777
Dr. Falk Amlet RiFG, und Martin Riegel, RA/FAStR/StB

Zu lässig bei der Zulässigkeit? Zulässigkeitsprobleme
bei AdV-Anträgen im FG-Verfahren

Anträge aufAussetzung der Vollziehung sind elementarer Bestand-

teil der finanzgerichtlichen Praxis. Dabei gibt es verfahrensrechtli-
che Besonderheiten und Fallstr¡cke, die Berater ohne ausgeprägte

forensische Erfahrung vor große Herausforderungen stellen. Die

Autoren gehen auf Fehler ein, die in der Praxis häufig zu beobach-
ten sind, und geben Hinweise zu deren Vermeidung. Dieser Beitrag
ist die Fortsetzung der Reihe zum Thema ,,Finanzgerichtsprozesse
erfolgreich führen" (vgl. BB 2014 31 00).

EntscheidunEen

BFH: Einkommensbesteuerung von Destinatärleistungen
von Stiftungen im Übergangszeitraum vom Anrechnungs-

782 zumHalbeinkünfteverfahren
(21.1.2015 - X R 31/1 3 - dazu BB-Kommentar von
Dipl.-Finw. [FHJ Dr. Markus Wystrcil, RA/SIB)

FG Münster: Unter welchen Voraussetzungen führt ein

,,Exit-Bonus" beim Geschäftsführer einer GmbH, der zugleich
786 in geringem Umfang an ihr beteiligt ist, zu einem Veräußerungs-

gewinn nach 5 17 EStG
(12.12.201 4 - 4 K'1918/13 E - dazu BB-Kommentar von
Fabian Hentschel, RA)

788 FG Münster: Zum Abzug von ,,Altverlusten" aus Kapitalvermögen
unter der Abgeltungsteuer
(25.'11.2014 - 2K3941/11 E - dazu BB-Kommentar von
Dipl.-Volksw. Klaus D. Hahne, StB)
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft Arbeitsrecht a

Die Woche im Blick

Rechnungslegung
IASB: Neue Ausgabe,,lnvestor Perspectives"

EFRAG: Übernahmeempfehlung für IFRS 15

EFRAG: Stellungnahmeentwurf zu ED /201 5/ 1

DGRV: Stellungnahme zum RefE zur Umsetzung

der EU-Tra nsparenzrichtlinie-Änderun girichtlinie

Wirtschaftsprüfung
IDW: Neue Prüfungshinweise zur Besonderen Ausgleichsregelung

und zur SysStabV

IDW: Stellungnahme zum RefE des Protokollerklärungs-Zollkodex-
An passungsgesetzes

IDW: Stellungnahme zum Eckpunktepapier zur Neuregelung

des Erbschaft steuergesetzes

IDW: Stellungnahme zur Restrukturierungsfonds-Verordnung

Betriebswirtschaft
Bundeskabinett: Beschluss des Bürokratieentlastungsgesetzes

und der One-in-one-out-Regel
EU-Kommission: Tournee für die EU-l nvestitionsoffensive

Aufsatz

Dr. Anke Nestler

,,Übl¡che Markenlizenzraten" - die Suche nach
belastbaren Quellen für einen angemessenen Wert
lnsbesondere für die Höhe von Schadensersatz bei Markenrechts-

verletzungen und für Verrechnungspreise bei grenzüberschreiten-
der Markennutzung werden immer wieder angemessene Lizenzra-

ten benötigt. ln praktischen Anwendungsfällen wird dabei regel-
mäßig auf (angeblich) ,,übliche" Lizenzraten für Marken zwischen

170 und 5%o vom Umsatz verwiesen. Nest/er geht im nachfolgen-
den Beitrag der Frage nach, welche Quellen es für Markenlizenzra-

ten gibt und zeigt aul dass sich eine übliche Bandbreite nicht fest-
stellen lässt. Vielmehr setzen sich die Zivilgerichte mit den Einzel-

fällen zunehmend dezidiert auseinander und berücksichtigen wirt-
schaftliche Bewertungsparameter. Der Beitrag gibt eine konkrete
Orientierungshilfe für die angemessene Bewertung von Markenli-
zenzen in aktuellen Anwendungsfällen.

Entscheidung

FG Münster: Steuerneutrale Realteilung bei Übertragung
eines Teilbetriebs und Fortführung der Personengesellschaft
(29.1.201 5 - 1 2 K 3033/t 4 F - dazu BB-Kommentar von

Dr. MaÉin Bünning, RA/SIB)

Die Woche im Blick

Entscheidungen
ArbG Berlin: Anfechtung des

Androhung von Kündigung (30.1.201 5 - 1/"t4)
BAG: Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit - Verschulden

bei langjähriger Alkoholabhängigkèit (18.3.2015 - 10 AZR99/14)

BAG: Schmerzensgeld und Schadensersatz im Berufsausbildungs-

verhältnis (1 9.3.201 5 - 8 AZR 67 /1 4)

BAG: Ausbildungsvergütung bei mit öffentlichen Geldern

gefördertem Ausbildungsplarz (17 .3.20"15 - 9 AZR732/'13)

LAG Berlin-Brandenburg: Ablösung einer einzelvertraglichen Be-

zugnahmeklausel nach Betriebsübergang - Unionsrecht
(3]2.2014 - 24Sa 1126114)

Aufsatz

Nikolai Fritsche, RA/FAArbR, und
Dr. Susanne Meckle, RAin/FAinArbR

Employability 2.0 - Psychische
Gefährdungsbeurteilung: Von der gesetzl¡chen
Pf licht zum Wettbewerbsvorteil
Seit dem 25.10.2013 regeln 55 4 Nr. 1, 5 Abs. 3 Nr. 6 Arbeitsschutz-
gesetz (ArbSchG) verpflichtend, dass jeder Arbeitgeber die Arbeits-
plätze in seinem Betrieb regelmäßig darauf zu überprüfen hat, ob

sie zu psychischen Gefährdungen seiner Arbeitnehmer führen kön-

nen. Zusätzlich tr¡tt zum 1 .6.201 5 die Verordnung zur Neuregelung

der Anforderungen an den Arbeitsschutz bei der Verwendung von
Arbeitsmitteln und Gefahrstoffen in Kraft. Diese erwe¡tert zusätz-

lich die Arbeitgeberpflichten hinsichtlich der Durchführung und
Dokumentation der dann erforderlich werdenden - auch psychÈ

schen - Gefährdungsbeurteilung bezüglich aller im Unternehmen
eingesetzten Arbeitsmittel. Der Beitrag behandelt die rechtlichen
Grundlagen hinsichtlich der Durchführungs- und Dokumentations-
verpflichtung hinsichtlich der psychischen Gefährdungsbeurtei-
lung nach dem ArbSchG, zeigt bei der Durchführung der Gefähr-

dungsbeurteilung zu berücksichtigenden Risikofaktoren sowie der
möglichen Durchführungswege auf und gibt einen Überblick über
die Beteiligungsrechte des Betriebsrates. Sodann wird anhand ei-

nes Praxisbeispiels dargestellt, inwieweit innerbetriebliche Media-

tion zur Lösung von Konflikten beitragen und damit auch im Rah-

men der psychischen Gefährdungsbeurteilung sinnvoll eingesetzt
werden kann.

Entscheidungen

BAG: Zutritt des Verleiherbetriebsrats zum Entleiherbetrieb
(1 s.1 0.201 4 - 7 ABR 7 4/ 1 2)

LAG Berlin-Brandenburg: Leiharbeit - Abbau von Arbeitszeit
in verleihfreien Zeiten
(17.12.2014 - 5 5a982114 - dazu BB-Kommentar von
Frederik Mehnert, RA, M.A.)

Die Erste Seite
Alexander R. Zf¡mkeller, RA, MBA

Arbeitsrecht 201 5*:
Unser Anspruch auf ,,richt¡ges Recht"
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Aufsätze

Rode, Die streitige Hauptverhandlung nach
Absprache

Burkhard, Die Selbstanzeige ab dem 1.1.2015

Entscheidungen

Verfassungsrecht
GG Art. 2, 20: Konsequenzen aus Furcht ./. Deutschland (ShaFo

2014,504 m. Anm. Sommer)

BVerfG [2. Kammer des Zweiten Senats], Beschl. v.18.12.2014

- 2 BvR 209,240 und262ll4 m. Anm. Eísenberg 100

VeÉahrensrecht
StPO $ $ 100b, I47: Grundsätzliches Verbot der Herausgabe von
Aufzeichnungen einer Telekommunikationsüberwachung
OLG Nürnberg, Beschl. v. 11.2.2015 - 2 Ws 8/15

m. Anm. Ilesemann/Mehmeti 102

StPO $ 102: Keine Durchsuchung nach entlastenden Beweis-
mitteln, wem der Verteidiger ihre freiwillige Herausgabe

angeboten hat
LG Köln, Beschl. v.22.12.2014 lll Qs 274114 107

SIPO $ 1 12; JGG $ 72a: Für die Haftentscheidung kann nicht
offen bleiben, ob Jugendstrafrecht angewandt werden wird -
Die Missachtung von {i 72a JGG könnte Folgen für die
Fortdauer der Untersuchungshaft haben
KG,Beschl. v.22.5.2014-4Ws48ll4 108

StPO $$ I 12 ff.; GVG $$ 30, 76: Entscheidungen über die
Haftfrage sind stets Entscheidungen außerhalb der
Hauptverhandlung
KG,Beschl. v.27.1.2015-3Ws656114 110

StPO $$ 112,230: Ungehorsam gegenüber einer Ladung be-

gnindet für sich gesehen keine Fluchtgefahr -Ztt den
Voraussetzungen des Haftbefehls nach $ 230 StPO

OLG Frankturt a.M., Beschl. v. 6.2.2015 - I Ws I l/15 ll2
SIPO $ I 14: Im Haftbefehl darfaufandere Urkunden nur Bezug
genoÍìmen werden, wenn sie dem Haftbefehl als Anlage bei-
gefügt werden
OLG Celle, Beschl. v.1.12.2014 - I Ws 516/14 113

StPO $$ ll7 ff.,304: Begründungstiefe eines während laufen-
der Hauptverhandlung erlassenen Haftbefehls
OLG Celle, Beschl. v. 16.1.2015 - l Ws 22115 113

StPO $ 136: Beschuldigteneigenschaft ohne ldrmliche Verfah-
renseröffnung
BGH, Urt. v.30.12.2014 - 2 StP.439l13 ll4
StPO g 140: Beiordnung im Widemrfsverfahren bei Strafen von
einem Jahr oder mehr
LG Magdeburg, Beschl. v.19.9.2014 -21 Qs 815 Is71626lll
(68114) 116

lnhalt

StPO $$ 243 Abs 4,344: Der Beschwerdeführer muss die
Tatsachen voftragen, die eine Pnifung der Beruhensfrage

erlauben
BGH, Beschl. v.25.11.2014 - 2 StR 171114 tr7

StPO $ 243 Abs.4: Zm Beruhen bei Verstößen gegen die

Mitteilungspflicht
BGH, Beschl. v. 15.1.2015 - I StR 315/14 (BGHSÐ 117

StPO $ 256: Voraussetzungen für die Verlesung eines ärztlichen

Attests
OLG Düsseldorf, Beschl. v.23.1.2015 - üI-2 RVs 11/15 120

StPO $ 261: Einlassungen ohne objektive Anhaltspunkte

BGH, Urt. v. 5.11.2014 - 15tR327114 r2l

StPO $ 267: Die Einlassung des Angeklagten hat der Tatrichter
stets mitzuteilen
BGH, Beschl. v. 10.12.2014 - 3 StR 489/14 t2l

JGG $ 67: Keine Vertretung von Erziehungsberechtigten und
gesetzlichen Vertretem in der Hauptverhandlung
KG, Beschl. v. 14.5.2014 - 4 Ws 33114 t22

OWiG $$ 21,46;SLPO $$ 153a,264'.Eimeise mitzuvielen
Zigaretlenund zu viel Bargeld ist eine prozessuale Tat

OLG Bamberg, Beschl. v. 19.1.2015 - 3 Ss OWi 1500114 123

DRiG $ 26; StPO $$ 112 ff.: Der Ermittlungsrichter kann nicht
angewiesen werden, seiner Tätigkeit in den Räumen des Poli-
zeipräsidiums nachzugehen

BGH, Urt. v. 3.12.2014 -RjZ(R) 2114 124

Materielles Straf rechVStrafrechtliche Nebengebiete
SIGB $ 46a Nr. 1 ist aufden vorsätzlichen Eingriffin den

Straßenverkehr nicht anwendbar

BGH, Urt. v. 4.12.2014 - 4 StR2l3ll4 (BGHSt, nur Ls)

SIGB $$ 56b,56c; StPO $ 453: Erheblicher Zeitablaufnach der

mündlichen Anhörung kann eine erneute Anhörung erforderlich
machen

LG München I, Beschl. v.9.2.2015 - 25 Qs 6/15

StGB $ 56c: Unbestimmtes Verbot der Nutzung sozialer

Netzwerke ist nicht zulässig

LG Nümberg-Fürth, Beschl. v.16.2.2015 - 17 Qs 7/15

SIGB $ 248a:Keine Bejahung des besonderen öffentlichen
Interesses bei Anklagerhebung wegen eines Offizialdelikts
BGH, Beschl. v.30.7.2013 - 4 StR247ll3
Brandenburgisches OLG, Beschl. v.16.12.2014 - (2) 53 Ss

1r8lt4 (63114)

125

126

126

t27

r27

Strafvollstreckun g/Strafvollzug
StGB $$ 67,51: Beí anftinglicher Fehleinweisung ist verbüßter

Maßregelvollzug vollständig auf die Strafe anzurechnen

KG, Beschl. v. 27 .l .2015 - 2 Ws 3ll5 - 141 
^R 

672114 t28

Rezension
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89

95



Inhalt 4t2ors KaR

K&R Online-Archiv:
Für Abonnenten kostenlos
rW.kommunikationundrecht,de

Chefredakteur:
RA Torsten Kutscbke

Redaktion:
RAh Anja Keller

Redaktionsassistenz:

Dagmar Dinkel

Ständige Mitarbeiter:
RA Dr. Andreas Bartosch, Brüssel;
Dr. Gu¡nar Bender, Harrburg¡ RA
D¡. Felix Buchmann, Stuttgart;
Prof. Dr. Christoph Degenhart,
Leipzig; Prof. Dr. Dieter Dörr,
Mainz; RA Stefan Engel-Flechsig,
St. Augustin; Prof. Dr. Torsten J

Gerpott, Duisburg; Prof. Dr Hu-
bertus Gersdorf, Rostock; Prof. Dr
Georgios Gounalakis, Marburg;
Elisabeth Grote, BoDn; RA Prof.
Niko Härting, Berlin; RA Dr, Ale-
xander R. Klett, LL M, (Iowa),
Müncben; RA Robert Klotz, Brüs-
sel; Prof. Dr Christian Koenig,
LL.M., Bonn; RA Dr. Jost Kot!
hoff, Frankfirrt a M.; RA Prof, Dr

' Johannes Kreile, München; Prof.
Dr. Karl-Heinz Ladeur, Hamburg;
Irof. Dr. Stefan Leible, Bayreuth;
RA Richard Leitemann, Frankfurt
a. M.; RAin Dr. Grace Nacimiento,
LL.M., Düsseldorf; RA Dr. Norbert
Nolte, Köln; RA Hermann-Josef

Piepenbrock, Düsseldorf; Prof. Dr
Dr. Dr. h. c Franz Jürgen Säcker,
Ber.lin; Kurt Schmidt, Bonn; RA,
FAH.- u. GesR, FAInsR, StB Prof.
Dr. Jens M. Schmittmann, Essen;

RA Michael Schmittmam, Dûssel-
dorf; P¡of. Dr Olaf Sosnitza,
Würzburg: RA Tobias H Strömer,
Düsseldorf: StB Dipl,-Kfm. Prof.
Dr. Günter Strunk, Hamburg¡ Prof
Dr. Jürgen Taeger, Oldenburg;
Reg.-Dir. Dr Alexander Tetten-
bom, LL.M., Berlirr; RA Dr. Thu-
rnas Tschentsclrer, LL.M., Frank-
furt a. M.; RAin Priv Doz Dr. Inni
Vassilaki, AtherVMünchen; RA Dr,
Benedikt Wemmer, Berlin; Prof.
Dr. And¡eas Wiebe, Wien; Dr Ul-
rich Zwach, Bonn

Kooperationspartner:
Forschungsstelle Medienrecht und
Medienwirtschaft , Forschungsstel-

le fiìr Europäisches und Deutsches

Telekommunikationsrècht (beide

Universitiit Marburg), Forschungs-
projektgruppe für Europäisches Te-

lekornmunikationsrecht am Zen-
trum für Europäische Integrations-
forschung (Universität Bonn) so-

wie Mainzer Medienìnstitut e V
(Mainz).

Online-Kooperationspartner:
Telemedicus e V. Rechtsfragen der
Iufomations gese llscbaft :

ww.telemedicus.¡nfo

Editorial
Satire darf nicht alles
Prof. Dr. Christian Schertz, Berlin

Außätze
211 Rechtliche Bewertung ziviter Drohnenflüge

Alexander Schmid, Passau

Multicopter, auch ,,Drohnen" genannt, finden bei Privatpersonen immer mehr Anklang.
So einfach Multicopter zu bedienen sind, umso komplexer stellt sich jedoch die Rechts-
lage dar: Das LUftVG und die LuftVO sind auch für den Privatnutzer zu beachtende
Vorschriften. Dient der Betrieb des Multicopters der Erstellung von Luftaufüahmen,
sind diverse Persönlichkeitsrechte, das Datenschvtzrecht und das Urheberrecht zu be-
achten. Der Beitrag beschäftigt sich mit ebendieser rechtlichen Perspektive ziviler
Drohnenflüge.

222 Aktuelle Rechtsentwicklungen bei Suchmaschinen im Jahre 2014
RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M., Bielefeld
Der Bericht gibt einen Überblick über die rechtlichen Entwicklungen im Zusammen-
hang mit Suchmaschinen. Berücksichtigt sind gerichtliche Entscheidungen, wissen-
schaftliche Aufsätze urrd sonstige Veröffentlichungen aus dem letzten Jahr. Der Bericht
knüpft damit an den Uberblick des Vorjahres (K&R 2014,300) an.

230 Weißer Rauch aus Straßburg - keine Lizenzgebühr für Werbung mit
Prominenten-Namen
RA Dominik Höch, Berlin
Der Verfasser kommentiert die Entscheidungen des EGMR vom 19.2.2015 -
53495/09 (Bohlen vs. Gemany) und 53649/09 (Emst August v. Hannover vs. Ger-
many). Das GerichthatinderKammerentscheidungvom 19.2.2015 DieterBohlenund
Ernst August Prinz von Hannover nicht dadurch in ihrem Recht auf Privatheit vefletzt
gesehen, dass deren Vornamen ohne ihre Einwilligung in einer Werbeanzeige genalìnt
wurden. Damit billigte das Gericht die Entscheidung des BGH, der sich bereits 2008
mit den Fällen auseinandersetzte.

233 Zulassungsfreie Rundfunkwerbung?
Prof. Dr. Matthias Comils, Mainz
Der Autor setzt sich kritisch mit der Entscheidung des BVerwG zur Anerkennung re-
gionalisierter Spotwerbung im bundesweiten Femsehploglanlìr auseilìalìder. El stellt
fest, dass das Urteil zwar wichtige Denkanstöße gibt, vor allem auch fiir die rechtspoli-
tische Bewältigung der durch den technischen Fortschritt neu aufgeworfenen Vertei-
lungsprobleme hinsichtlich der finanziellen Ressourcen in den Märkten für mediale
Vy'erbung. DerVersuch, die Auseinanderschaltung als schon nach dem geltendenRecht
zulässiges Geschäftsmodell zu rechtfertigen, kann indessen kaum als gelungen gelten.

237 Telekommunikationsrecht: Rechtsprechungsberi cht 201 4
RAin Dr. Grace Nacimiento, LL.M., Düsseldorf
Die Autorin stellt die aktuellen Rechtsprechungsentwicklungen im Telekommuni-
kationsrecht dar: Im Berichtszeitraum ergingen im Bereich der Entgeltregulierung Ur-
teile, mit denen Genehmigungen der BNetzA im Feshretz- und im Mobilfunkbereich
aufgehoben'wurden. Das VG schärfte die Anforderungen an die Ausübung behörd-
licher Beurteilungsspielräume. Das BVerwG legfe dem BVerfG und dem EuGH grund-
sätzliche Fragen des TK-Rechts vor. Im Frequenzbereich entschied das VG erneut über
Klagen gegen Vergabeentscheidungen von 2009.

245 LänderreportÖsterreich
RA Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Salzburg
Der Verfasser stellt die aktuellen Rechtsentwicklungen in Österreich vor, darunter Ent-
scheidungen zum Domainrecht, zum Medienordnungsrecht, zum E-Commerce, zum
Persönlichkeitsrecht sowie zum Telemedien- und Rundfunkrecht.
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248 Betroffenheit bei Regulierungsentscheidungen gegenüber
EUGII, 22. 1.2015 - C-282113

249 Dolatrctentenzugang zu Schriftsätzen aus EU-Vertragsverletzungsverfahren
EluG, 27 .2.2015 - T-188/12

249 Kommentar von PD Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec., Jena

251 Kein Anspruch auf Auskunft über Arbeitnehmer-Privatadresse
BGH, 20. l:2015 - VI ZR I37lI4

252 Konkludente Einwilligung in Fotoveröffentlichung auf Evenþortal
BGH, 1 1. ll. 2014 -Yr ZR 9ll4

253 Hi Hotel II: Gerichtsstand bei Urheberrechtsverletzung mit Auslandsberührung
B,GIJ, 24.9.2014 -r ZR35lll

258 Schadensersatz wegen verschwiegenen Abtretungsverbots für TK-Fordemngen
B,GIJ, 22. l. 2015 - rr ZR 10/74

260 Kein konkretes Wettbewerbsverhältnis zwischen kritisierendem Anwalt und kritisiertem Unternehmen

OLG Frankfurt a.M., 28.1.2015 - 6W 4115

262 Flug-Bndpreis muss unvermeidbare Gebühren für Zahlungsmittel enthalten

OLG Dresden,3.2.2015 - l4U l489ll4
264 Lrrefübrung durch werbliche Herausstellung der Langlebigkeit eines Scanner-Bauteils

OLG Celle, 22.1.2015 - l3U 25114

267 Keine irreführende Werbung mit gedrosseltem Datentarif ,,LTE Zuhause"

LG Düsseldorf, 18.2.2015 - 12O70lI4
269 Werbtng in Autoreply-Mail zulässig

LG Stuttgart,4.2.2015 - 4S 165/14

270 lJnTauteres Abfangen von Kunden mit Preisvergleichs-Toolbar
LG Hamburg,28.I.20l5 - 416 HKO 163/14

275 Impressumspfl icht auch flir,,versehentlich" aktivierte W'ebsites

LG Essen, 13. ll.20l4 - 4 O 97 ll4
27'7 Schadensersatzanspruch gegen Suchmaschinenbetreiber wegen unterlassener Löschung aus Trefferliste

LG Heidelberg, 9. 12.2014 -2O 162173

280 Dashcam-Aufrrahmen als Beweismittel nicht verwertbar
LG Heilbronn,3.2.2015 -I3 S 79114

282 Eingeschränkter Anspruch auf Zugang zu Informationen über Abgeordnetenmandat

BVerwG, 27. lI.20I4 - 7 C 20.12

282 Regionale Differenzierung von TV-Werbespots bedarf keiner gesonderten Zulassung

BVerwG, 17. 12.2014 - 6 C 32.13

285 Zuordnungskriterien bei Facebook-Aufruf eines Oberbürgermeisters zu Gegendemonstration

VG München, 19. 1. 2015 -M 7 E 15.136
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287 Theater vor Gericht

Prof. Dr. Rupprecht Podszun, Bayreuth
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EU-Richtlinie über die
nische Rechnungsstefl
öffentlichen Aufträgen

ung b

Die Richtlinie über die elektronische Rechnungsstellung bei

öffentlichen Aufträgen íst am26.05.2014 in K¡aft getreten.

Diese Richtlinie verpflichtet öffentliche Auftraggeber zur
Annahme elektronischer Rechnungen, wenn diese einer -
noch zu schaffenden - EU-Basisnorm für die elektronische
Rechnungsstellung entsprechen.

Die Richtlinie gilt für elektronische Rechnungen, die nach
Erfüllung von Aufträgen im Geltungsbereich der neuen

Richtlinien für öffentliche Auftrâge, Sektorenauftrâge und
I(onzessionen ausgestelit werden.
In der Richtlinie sind lange Umsetzungs- und Übergangsfr:is-

ten vorgesehen, demnach müssen die Mitgliedstaaten die

Richtlinie erst bis zum 27.LL.2018 umsetzen. Die in der
Richtlinie vorgesehene Verpflichtung zum Empfang und zur
Verarbeitung elektronischer Rechnungen müssen die Mit-
gliedstaaten spätestens 18 Monate nach Veröffentlichung
der Fundstelle der neuen europäischen Norm fúr die elek-

t¡onische Rechnungsstellung im Amtsblatt der EU umsetzen.

Für subzentrale Auftraggeber kann diese Frist bis zu 30 Mo-
late nach der Veröffentlichung aufgeschoben werden.

P arteiantrag auf Normenkon-
trolle ab I.I.2015
Ab 1 . 1 .2015 kann mittels eines Parteiantrages auf Normen-
kontrolle die Gesetzwidrigkeit von Verordnungen bzw die

Verfassungswidrigkeit von Gesetzen von einer einzelnen
Partei bereits nach der erstinstanzlichen Entscheidung,
gleichzeitig mit einem dagegen erhobenen Rechtsmittel, an

den Verfassungsgerichtshof herangetragen werden (siehe

BGBI I201,3/114). Nach Beschluss der Ausführungsgesetze

wurden diese im BGBI I 2014192 veröffentlicht. Darin

Fachbeiträge
Neuerungen durch das Arbeits- und Sozialrechts-

Ànderungsgesetz 20 l4
Rechtzeitigkeit der Angebote bei de¡ elektrouischen

Beschaffung: Verantwortungsbereiche von
Auftraggebern und Bietern
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EuGH; Aus Schluss We ttbewerl¡sve¡stoß!
EuGH: Offentlich Finanzierte könneIr bieten, das

Ausscheiden wegen ungewöhnlich niedrigen
Preises ist abet zulässig
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BVwG: Angebotspr:üfung bei nichtprioritãren
f)ienstleistungen . . ..

VK Bund: Ein Konzept macht eine Ausschreibung
nicht imrner funktional

Newsflash
EU-AusschreibuÍìg zur ,,Pr,rblic Sector Cloud" bis

20.02,20 t5 .. . ,

Neue Regeln für EU-Förderungen . .
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wurden Ausnahmefälle determiniert, in welchen die Stellung

des entspr:echenden Antrages unzr-rlässig ist. Es hanclelt sich

dabei unter anderem um Insolvenzverfahren, Exekutions-

verfahren, Verfahren über die I(ündigung von Mietverträ-
gen und Verfahren über die Râumung von Mietgegen-

ständen.

Heid Schiefer
Rechtsanwälte
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Aufsätze

RA PaulAssies/ Prozessuale Probleme des Güteverfahrens (Verjährungshemmung durch Güteanträge)

RA Dr. Florian Faulenbach Der Eintrìtt der sog. absoluter Verjährung für alle bis einschließlich 2001 fällig gewordenen Anspruche

hat Ende der Jahres 2011 zu einer Klagewelle enttäuschter Anleger von Produkten insbesondere des

grauen Kapitalmarkts gegen Banken und freie Finanzvertriebe geführt. In vielen Fällen wurde dieVeran-

bssung der Bekanntgabe eines Güteantrags nach 5 204 Abs. 1 Nr.4 BGB als verjährungshemmende

Maßnahme gewählt. Allerdings unterliegt ein Güteantrag gewissen inhaltlichen Mindestanforderungen,

die nicht in allen Fällen gewahrt wurden, Der Beitrag befasst sich mit dieser Problematik.

B9

96RA Dr.

Dimitrios Linardatos

RAin Dr.

Lea Maria Siering/

RAin Dr,Anna Lucia

lzzo-Wagner, LL. N/i. Eur

Die Rechtscheinhaftung im Zahlungsdiensterecht - Zugleich eine Anm. zu LG Darmstadt,

Urt.28. 8.2014 - 28 O 36/14 (abgedruckt in BKR 2014,480)

Ein Aufwendungsersatzanspruch des Zahlungsdienstleisters gegen seinen Kunden scheidet aus,

wenn ein Zahlungsinstrument missbräuchlich von einem unberechtigten Drìtten verwendet wurde

(5 675u BGB). lm Zahlungsverkehr trägt somit der Dienstleister das Drittmissbrauchsrisiko, da er das

Zahlungssystem vorgibt, unterhält und im Wesentlichen den Nutzen hieraus zieht. Der Beitrag be-

fasst sich mit der Frage, ob der berechtigte Zahlungsdienstnutzer nach Rechtscheingrundsätzen so zu

behandeln ist, als habe er eine wìrksame Zahlungsanweisung erteilt.

Die EuVECA-VO - eine Sackgasse der Verwaltungspraxis? Die aktuelle Aufsichtspraxis

als großes Problem für die Venture Capital Branche

Verwalter von sogenannten Venture Capital Fonds (Risikokapitalfonds) können unter bestimmten

Voraussetzungen unter die Verordnung (EU) Nr. 34512013 des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 17. 4. 2013 uber Europäische Risikokapitalfonds (EuVECA-VO) optieren und sich auf

diese Weise einem im Vergleich zum Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) weniger strengen aufsichts-

rechtlichen Regime unterstellen. Der Beitrag benennt die wesentlichen Hürden im Zusammenhang

mit den Auslegungen der aufsichtsrechtlichen Verwaltungspraxìs und hinterfragt diese sowohl an-

hand dogmatischer, als auch anhand praktischer Aspekte.
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Wirtschaftsrecht
Die Woche im Bliek

Entscheidungen
BGH: Zur Nichtigkeit des Beschlusses úber die Einziehung eines

GmbH-Geschäftsanteils (2.1 2.20'l 4 - ll ZR 322/ 13)
BGH: Auslegung der Vergütungsvereinbarung im Hinblick aufdas
nach 5 87 Abs. 1 HGB provisionspflichtige Geschäft
(22.1 .201 s - V lt ZR 87 / 1 4)

BGH: Zur 5törerhaftung des Betreibers eines lnternetmarktplatzes
(s.2.201s -lzR240/12)
BGH: Pauschalreisen - zur Höhe von Anzahlungen auf den Reise-

preis und zur Bemessung von Rticktrittspauschalen
(9J2.2014 -XZR Bsll2)
OLG Stuttgart: Unstatthaftigkeit eines Spruchverfahrens nach

Delisting (18.2.201s -20W 8114)

OLG München: Zustimmungsbeschluss des Aufsichtsrats zum

Vertragsabschluss mit einem Vorstandsmitglied muss sich auf alle

wesentlichen Punkte des Rechtsgeschäfts beziehen
(s.3.20i 5 - 23 U 2384/"t4)
OLG München: Zur Vollmachtsvermutung des Urkundsnotars
(10.3.201s - 31 Wx 60/15)

Aufsätze

Dr. Stephan Harbarth, LL.M. (Yale), RA

Gesellschaftsrechtliche Anforderungen an
die Kündigung von GeschäftsführerverÛägen

Der Abschluss, die Änderung und die Beendigung von GmbH-Ge-

schäftsführerverträgen bedürfen grundsätzlich der Zustimmung
der Gesellschafterversammlúng. ln der Praxis verlieren die Beteilig-
ten dieses Erfordernis gerade irn Zusammenhang mit der Kündi-
gung derartiger Verträge mitunter aus dem Blick, was für die Gesell-
schaft u. U. nicht unerhebliche Zahlungspflichten nach sich ziehen

kann. Vor diesem Hintergrund befasst sich der Beitrag mit einer Rei-

he in der Praxis anzutreffender problematischer Konstellationen im
Hinblick auf die Krindigung von GmbH-Geschäftsführerverträgen.

Dr. Benedikt Hohaus, RA/FAStR, und 709
Dipl.-Kfm. Dr. Tim Kaufhold, RA

Garantien des Managements bei
Private Equity-Transaktionen

Das Management hat bei Private Equity-Transaktionen eine beson-

dere Rolle. Stets erwartet ein Finanzinvestor eine Beteiligung des

Managements am Unternehmen, damit es - wie der Finanzinvestor

- Chancen und Risiken der Unternehmensentwicklung trägt und
ein besonderer Anreiz zur Steigerung des Unternehmenserfolges
besteht. ln den letzten Jahren ist es zudem üblich geworden, dass

Finanzinvestoren bei Private Equity-Transaktionen vom Manage-

ment die Abgabe von e¡genständigen Garantien verlangen. Der Bei-

trag untersucht grundlegende Fragen sowie Rechtsfragen zu Mana-
gementgarantien bei Private Equity-Transaktionen und berichtet
aus der Praxis. Er richtet sich an Führungskräfte von (potentiellen)

Portfoliounternehmen, Private Equity-Fonds und Berater,

Entscheidungen

EUGH: Verhinderung von lnsider-Geschäften verlangt die Offenle-
gung auch solcher lnformationen, deren konkreter Kurseinfluss 714
noch nicht bestimmt werden kann
(11.3.201s-c-62ali3)

EUGH: Verschmelzung durch Aufnahme - Übergang der ordnungs- 717
widrigkeitsrechtlichen Haftung der übertragenden Gesellschaft
(s.3.2015 - C-343l13)

BGH: Keine gerichtliche Ermächtigung zur Einberufung einer
zwe¡ten Versammlung nach dem SchVG
(2.12.2014 - llZB2/14 - dazu BB-Kommentar von
Tobias Moser, RA)

Steuerrecht

Die Woche im Elick

Entscheidungen
EuGH: Keine Umsatzsteuerfreiheit für Gestellung von qualifizierten
Pfl egekräften durch Zeitaibeitsunternehmen
(12.3.201s - c-s94/13)
BFH: Erlass von Grundsteuer in Sanierungsgebieten - Vertretung
des Leerstands eines Gebäudes (17.12.2014 - llR 41/12)

BFH: Keine tarifbegünstigte Anteilsveräußerung -,,Gesamt-
plan-Rechtsprechung" (17 .12.2014 - lV R 57 /11)
BFH: Zwischenhändler eingeschmuggelter Zigaretten kann neben

dem Schmuggler Schuldner der Tabaksteuer sein
(11.11.20't4 -Vll R 44/11)
BFH: lnnergemeinschaftliche Lieferung verbrauchsteuerpflichtiger
Waren (21 .l .2015 - Xl R 5/1 3)

BFH: Einkommensbesteuerung von Destinatärsleistungen
von Stiftungen (21.1.201 5 - X R 31l1 3)

BFH: Ausschluss des Abgeltungsteuersatzes bei finanzieller
Beherrschung (28.1.2015 - Vlll R 8/14)

BFH: Kein Abzug der tatsächlichen Werbungskosten bei

Gänstigerprüfun g (28.1.20"1 5 - Vlll R 1 3/1 3)

BFH: Zurechnung des Ertrags aus einem Schulderlass bei

einem Gesellschafterwechsel (22.1.2015 - lV R 38/10)
FG Hamburg: Zulässigkeit des Rechtsbehelfs gegen die

Kapitalertragsteuer-Anmeldung (15.12.201 4 - 6 K 183 /12)
FG Hamburg: Freiberufliche Einkünfte der lnhaberin einer
Kindertagesstätte (20.1 .20i 5 - 3 K 1 57 I 1 4)

Verwaltung
Vorläufige Festsetzung (5 165 Abs. l AO) der Erbschaftsteuer

Aufsätze

Dr. jur. Hartmut Kle¡n, RA/StB

Wirtschaftliches Eigentum bei Aktiengeschäften
im Rahmen von,,Cum/Ex-Geschäften" im Lichte
der Rechtsprechung des l. Senats des BFH

Der BFH hat mit Urteil vom'16.4.2014 - I R2/12 zu der Frage Stel-

lung genommen, ob und unter welchen Voraussetzungen dem Er-

werber bei einem so genannten ,,Cum/Ex-Geschäft" Kapitalein-

künfte im Sirine des 5 20 Abs. 1 Nr. 1 5. 1 und S.4 i.V.m. (Abs.2a

a.F.) Abs.5 EStG zuzurechnen sind. Welche Auswirkúngen dieses

Urteil in den streitbefangenen Bereichen des cum/ex-Deals haben

könnte, soll Gegenstand dieser Ausführungen sein.

Prof. Dr. iur. Swen O. Bäuml,stB, und Dipl.-Kffr. Nina Vogel

Die erbschaftsteuerliche Bedürfnisprüfung
im Kontext des Verfassungsrechts und des
EU-Beihilferechts

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17.12.2014 hat die
Regelungen der 55 13a und 13b ErbStG te¡lweise für verfassungs-

widrig erklärt. Die Gesetzesanpassungen sollen bis zum 30.6.2016

vorgenommen werden, allerdings sind noch viele Fragen offen.
Der Beitrag beleuchtet die Vorgaben der Verfassungsrichter, eine

Bedürfnisprüfung für große Unternehmen einzuführen und unter-
sucht diese Vorgaben im Lichte des Eurôpäischen Beihilferechts.
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft Arbeitsrecht
Die Woche im Blick

Rechnungslegung
IASB: lFRS-Taxonomie 201 5 veröffentlicht
IASB: Erwartete Auswirkung der Neuregelung zum Leasing

IASB: Neue Ausgabe des IASB lnvestor Update

DRSC: E-DRS 30,,Kapitalkonsolidierung,,
DRSC: E-DRS 3l,,Konzerneigenkapital,,
DRSC: Bericht über die 36. Sitzung des lFRS-FA am 5./6.3.2015

in Berlin

DRSC: Stellungnahme zum IASB ED/20141 5

BR: Zustimmung zur VAG-Novelle

BT: Beschlussempfehlung zu EP5A5

Wirtschaftsprüfung
EFAA: Studie ,,Steuerberater und WirtschaftsprLifer unter Druck?"

IDW: Stellungnahme zum BilRuG-RegE

744 Die Woche im Blick

a

Entscheidungen
ArbG Berlin: Beurteilung der Zuverlässigkeit von Zeugen
(9.1.201 s - 28 Ca 4629/ 1 4)

ArbG Berlin: Unwirksamkeitsgrund der bedingten Kündigung -
Klagefrist (12j2.2014-28 Ca 101 18/14)

BAG: Wirksamkeit einer Klageverzichtsklausel in einem

Aûfhebungsvert rag (12.3.2015 - 6 AZRB2/14)

BAG, Arbeitnehmerüberlassung - Behinderung der Betriebsrats-

arbeit (1 5.1 0.201 4 - 7 ABR 7 4/12)
BAG: Befristung einer Arbeitszeitverr¡ngerung - lnhaltskontrolle
('t 0.1 2.20 1 4 - 7 AZR 1 oo9 I 1 2',)

BAG: Pausengewährung und Annahmeverzug
(2s.2.2015 - 1 AZR642/13)
BAG: Urlaubsgeltung - Auslegung der Ausschlussfristenregelung

in einem Êormulararbeitsvertrag (1 6.1 2.2014 - 9 AZR295/13)

Aufsatz

Dr. Robert Gorschak, RA/FAArbR, und Viktoria Liemke, RAin

Rechtliche Grenzen und Risiken einer,,straffen"
Personalführung

,,Mobbing'rSachverhalte fließen in den letzten Jahren immer häufi-
ger im Rahmen von Kündigungsschutzprozessen, nach Ausspruch

einer Abmahnung oder bei der Verhandlung von Abfindungsver-
gleichen - insbesondere nach Ankündigung oder Ausspruch einer
verhaltensbedingten Künd¡gung - ein. Neben zweifelsohne be-

stehenden, teilweise auch heftigen, Fällen von Mobbing wird die-
ser Begriff in der Praxis oft auch missbräuchlich verwendet, bei-

spielsweise wenn seitens des Arbeitgebers berechtigte Kritik an

der Leistung oder dem Verhalten eines Mitarbeiters vorgebracht

wird. Der Beitrag setzt sich mit der Frage auseinandel worauf Füh-

rungskräfte - neben den gesetzlichen, kollektivrechtlichen und ar-

beitsvertraglichen Vorgaben - achten müssen, um nicht durch lh-

ren Führungsstil einem berechtigten Mobbingvorwurf ausgesetzt

zu werden. Dies vor dem Hintergrund, dass nicht nur der Arbeitge-

bel sondern auch die Führungskraft selbst auf Schadensersatz/

Schmerzensgeld verklagt werden kann.

Entscheidungen
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